
Stadtrat 

 

 

Protokollauszug vom                                                      18.01.2023 

 

 

Departement Finanzen / Departementsstab: 

Konstituierungsbeschluss 2: Anpassungen DFI 
IDG-Status: öffentlich 

SR.23.30-1 

 

 

Der Stadtrat hat beschlossen: 

 

1. Der Konstituierungsbeschluss 2 wird wie folgt angepasst:  

 

1.1. Als Vertretung des Stadtrats in der Kantonalen Wohnbaukommission wird anstelle von Petra 

Oberchristl, Bereichsleiterin Finanzamt, neu Bettina Furrer, Bereichsleiterin Stadtentwicklung be-

stimmt; die Mitglieder werden vom Regierungsrat gewählt. 

 

1.2. Die Vertretung von Markus Freuler im Vorstand der Schweizerischen Informatikkonferenz 

(SIK) wird aufgehoben. 

 

1.3. Die Delegation von Markus Freuler als Delegierter der Stadt Winterthur in der staatlichen 

Organisation «Digitale Verwaltung Schweiz» (DVS)» wird von Ziffer 6 in Ziffer 5 verschoben. 

 

1.4. Als Vertretung des Stadtrats im Fachrat der staatlichen Organisation «Egovpartner» wird 

Christoph Zech, Digital Officer IDW, bestimmt. 

 

1.5. Die Vertretung von Christoph Zech im Schweizerischen Städteverband, Arbeitsgruppe Digi-

talisierung, wird von Ziffer 6 in Ziffer 5 verschoben. 

 

1.6. Die redaktionellen Anpassungen gemäss Beilage 1 werden übernommen. 

 

2. Mitteilung an: Departement Finanzen, Finanzamt, Informatikdienste; Departement Kulturelles 

und Dienste, Stadtentwicklung (zur Information der Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich, 

Generalsekretariat); Stadtkanzlei (zur Aufschaltung des SRB im Internet). 
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 Vor dem Stadtrat  

 Der Stadtschreiber: 

 

  

 A. Simon 
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Begründung: 
 
1. Anpassungen im Konstituierungsbeschluss 2 
Mit Beschluss vom 4. Mai 2022 hat der Stadtrat die stadträtlichen Kommissionen und Arbeits-

gruppen sowie Vertretungsmandate für die Amtsdauer 2022 – 2026 festgelegt (SR. 22.281-1).  

 

Aufgrund geplanter bzw. seither eingetretener Veränderungen ist der Beschluss wie folgt anzu-

passen: 

 

1.1. Ende 2022 sind die Leiterin des Finanzamtes und die Leiterin der Stadtentwicklung überein-

gekommen, dass die Stadtentwicklung aufgrund ihres Aufgabengebietes besser geeignet ist, die 

Interessen der Stadt Winterthur in der Kantonalen Wohnbaukommission zu vertreten. Die Mitglie-

der der Wohnbaukommission werden gestützt auf die stadträtliche Delegation vom Regierungsrat 

gewählt. Die Erneuerungswahlen finden 2023 statt.  

 

1.2. Im Jahr 2022 wurde die Organisation «Digitale Verwaltung Schweiz» (DVS) gegründet, wel-

che grossmehrheitlich die Aufgaben der Schweizerische Informatikkonferenz (SIK) übernommen 

hat. Die Delegierten von Bund, Kantonen und Gemeinden der SIK sind neu Delegierte der DVS. 

Entsprechend ist Markus Freuler als Delegierter der Stadt Winterthur in der DVS bestimmt wor-

den (SR.22.204-1 vom 23.03.2022) und im Frühling 2022 aus dem Vorstand der SIK ausgetreten. 

Mit der vollständigen Abwicklung der Aufgabenübertragung wird die SIK aufgelöst. 

 

1.3. Bei der Organisation «Digitale Verwaltung Schweiz» (DVS)» handelt es sich um eine staatli-

che Organisation, weshalb die Delegation von Markus Freuler als Delegierter der Stadt Winterthur 

von Ziffer 6 in Ziffer 5 zu verschieben ist. 

 

1.4. Im Zusammenhang mit der Erneuerung der E-Government Zusammenarbeitsorganisation 

des Kantons Zürich und der Gemeinden, «Egovpartner», ist Christoph Zech, Digital Officer IDW, 

vom Steuerungsausschuss am 7. Oktober 2022 in den Fachrat gewählt worden. Dabei handelt 

es ich um eine persönliche Wahl aufgrund einer Ausschreibung, bei der sich Fachpersonen aus 

dem öffentlichen und privaten Sektor bewerben konnten. Der Fachrat hat sich am 5. Dezember 

2022 neu konstituiert.  

 

1.5. Beim Schweizerischen Städteverband handelt es sich um eine staatliche Organisation, wes-

halb die Delegation von Christoph Zech in die Arbeitsgruppe Digitalisierung des Schweizerischen 

Städteverbandes von Ziffer 6 in Ziffer 5 zu verschieben ist. 
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1.6. Im Übrigen sind bei den bestehenden Delegationen die Funktionen gemäss Beilage 1 nach-

zutragen. 

 

2. Interne und externe Kommunikation 
Es ist keine Medienmitteilung vorgesehen. 

Die betroffenen Mitarbeitenden werden durch die Linie informiert. 

 

 

Beilage: 
1. Konstituierungsbeschluss 2, Auszug mit den Änderungen im Korrekturmodus 


